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II/A Äußerungen der Öffentlichkeit im Rahmen der öffentli-
chen Planauslegung.  

Die öffentliche Beteiligung erfolgte auf Grundlage des § 3 (2) BauGB durch öffentlichen 

Aushang im Verwaltungsgebäude der Stadt Leverkusen (Elberfelder Haus, Haupt-

straße 101, PLZ 51373) sowie parallel über ein Download-Angebot der Planunterlagen 

auf der Internetseite der Stadt Leverkusen (https://www.leverkusen.de/) in der Zeit vom 

16.05.2022 bis einschließlich 24.06.2022.  

II/A 1.: Äußerungen der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 1 

I. Einfügung in die bestehende Bebauung 

Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 
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einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  

Dem in der Stellungnahme formulierten Lösungsvorschlag kann insbesondere im 

Hinblick auf bauordnungsrechtliche Anforderungen u.a. die Belichtung und Be-

sonnung betreffend aber auch aus Gründen des Überflutungsschutzes nicht ent-

sprochen werden. Weder die Tagesbetreuung noch das betreute Wohnen kön-

nen unter Berücksichtigung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse unterirdisch 

in einem Gebäude untergebracht werden.  
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II. Parkplatz- und Verkehrssituation 

Alle Gutachten wurden von Gutachtern erstellt, die unabhängigen Institutionen 

angehören. Da die Projekt Bürgerbusch-Alkenrath UG (hb) verantwortlich für die 

Planung und Durchführung des Bauvorhabens ist, muss sie die entstehenden 

Kosten tragen, die mit dem Projekt einhergehen, dies beinhaltet grundsätzlich 

auch die Arbeit von unabhängigen Gutachtern. Die zu beauftragenden Büros 

werden im Vorfeld mit der Verwaltung abgestimmt bevor eine Beauftragung er-

folgt. Die gutachterlichen Untersuchungen wurden nach Abschluss der Leistun-

gen durch die Fachämter der Stadt Leverkusen geprüft und akzeptiert.  

In dem Verkehrsgutachten wurden vorhandene verkehrstechnische Anlagen un-

ter der Annahme, dass diese funktionieren, berücksichtigt. Eine Reparatur und/o-

der Instandsetzung nicht funktionierender bestehender verkehrstechnischer An-

lagen im öffentlichen Verkehrsraum ist nicht Aufgabe der Vorhabenträgerin und 

kann auch nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geregelt werden. Bei der 

fachlichen Situationsbetrachtung ist der Gutachter zunächst von einer funktionie-

renden Kontaktschleife/Anlage ausgegangen. Sollte in dem Fall tatsächlich eine 

technische Funktionsstörung vorliegen, sollten dies die betroffenen Anwohner an 

den zuständigen Fachbereich (66) oder ihre politischen Vertreter im Bürger- und 

Umweltausschuss melden. 

Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann durch das Vorhaben nicht 

kompensiert werden, da das nicht die Aufgabe dieses Bebauungsplanes ist. Der 

durch die geplanten Vorhaben Kita und betreutes Wohnen ausgelöste Stellplatz-

bedarf wurde durch ein Verkehrsgutachten ermittelt und ist im Zuge des Bauge-

nehmigungsverfahrens nachzuweisen. Die bauordnungsrechtlich erforderlichen 

Stellplätze werden auf dem Grundstück und in einer Tiefgarage untergebracht. 

Die Herstellung weiterer Stellplätze außerhalb des Vorhabengebietes zur Kom-

pensierung des bestehenden öffentlichen Parkdrucks ist nicht Gegenstand die-

ses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und kann nicht von der Vorhabenträ-

gerin eingefordert werden.  

Regelmäßige Konfliktsituationen mit dem Müllfahrzeug sind nicht zu erwarten. 

Selbst in Spitzenzeiten der Kita sind selten mehr als 10 Fahrzeuge gleichzeitig in 

der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs. Eine Verlegung der Müllabfuhrzeiten 

wird daher nicht erforderlich.  

III. Umweltaspekte 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist eine Baumerfassung als „Landespla-

nerische Stellungnahme“ ausgearbeitet worden. In dieser Ausarbeitung (Anlage 

Nr. 12 zur Vorlage 2021/1186) wurde der Baumbestand des Plangebietes aufge-

nommen und bewertet. Dem Altholzbestand konnten im Plangebiet insgesamt 

neun Bäume zugeordnet werden (S. 7 der Baumerfassung). Außer einer alten 
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Pappel (östlich des heutigen Gemeindehauses), die aufgrund eines Vitalitätsver-

lustes gefällt werden musste, wird der in der Untersuchung (Baumerfassung) auf-

geführte Altbaumbestand von der Planung nicht berührt. Bei der übrigen Vegeta-

tion (vorgefundener Ist-Zustand) handelt es sich um kleinere Gehölze, die sehr 

nah an dem alten Gebäudebestand (Gemeindehaus/Pfarrhaus) stehen und nicht 

erhalten werden können. Diese Vegetation ist in der Planzeichnung (Vorhaben-

bezogener Bebauungsplan) durch gestrichelte Linien der Kronen kenntlich ge-

macht. Neben den zeichnerischen Festsetzungen zum Erhalt (schwarzer Innen-

kreis) oder Neupflanzung (ungefüllter Innenkreis) von Gehölzen, werden in den 

„Textlichen Festsetzungen“ weitere Pflanzvorgaben ohne koordinatengetreue 

Pflanzstandorte gemacht.  

Um den artenschutzrechtlichen Belangen Rechnung zu tragen, wurde eine ver-

tiefende Artenschutzprüfung durchgeführt, die zu dem Ergebnis kommt, dass für 

die im Plangebiet nachgewiesenen Vogelarten vorhabenbedingt keine erhebli-

chen Störungen entstehen, die Auswirkungen auf den Erhaltungszustand einer 

lokalen Population haben könnten. Ein Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 2 

BNatSchG tritt somit nicht ein. Hinsichtlich der übrigen planungsrelevanten Arten 

werden keine essentiellen Habitatbestandteile entnommen, beschädigt oder zer-

stört (Verbotstatbestand nach § 44 (1) Nr. 3 i.V.m. (5) BNatSchG), und alle öko-

logischen Funktionen der Lebensstätten bleiben im räumlichen Zusammenhang 

erhalten.  

Im Rahmen des Vorhabens wird der bestehende Trampelpfad im Süden des 

Plangebietes ausgebaut und eine öffentliche Wegeverbindung zwischen Alken-

rather Straße und Bürgerbuschpark geschaffen. Die neue Wegeverbindung der 

bereits nördlich und südlich an das Plangebiet angrenzenden Fußwege, wird den 

Teich zukünftig für die Allgemeinheit zugänglich machen. Die dafür notwendigen 

Flächen werden von der Vorhabenträgerin an die Stadt übertragen. Aus der Plan-

zeichnung ist die vorgesehene Wegeverbindung tatsächlich nicht ersichtlich. Im 

Rahmen der Umsetzung der Planvorhaben ist vorgesehen die bestehenden 

Wege am Teich zu verbinden. Weil der konkrete Wegeverlauf noch nicht im Detail 

ausgearbeitet ist (Schutz der Wurzelbereiche der Bestandsbäume etc.) zeigt die 

Entwurfsfassung der Planung den Weg nicht in zeichnerischer Form. Die Pla-

nung wird jedoch in der Begründung an mehreren Stellen beschrieben (S. 15, S. 

31, S. 32) und auf die Umsetzung durch den Durchführungsvertrag verwiesen. 

Darüber hinaus kann der Entwurf einer Wegeverbindung dem veröffentlichten 

Baumgutachten (Anlage 12 zur Vorlage 2021/1186) auf Seite 18 entnommen 

werden.  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Auf die Bedenken zur Höhe des Apart-

menthauses wurde ausführlich eingegangen.  

Den Anregungen wird insofern teilweise gefolgt, als dass die öffentliche Wegeverbin-

dung und die damit einhergehende Zugänglichkeit des Teiches über den Durchfüh-

rungsvertrag verbindlich geregelt werden.  

Den weiteren geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.  
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II/A 2.: Äußerungen der Öffentlichkeit  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 2 

 

1) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 
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8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint. 

2) In Leverkusen besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Ein Teil 

davon am Standort Leverkusen-Alkenrath und in direkter Umgebung, die an dem 

Standort Geschwister-Scholl-Straße optimal gebündelt werden können. Derzeit 

ist kein Grundstück als Alternative in entsprechender Lage und Größe verfügbar.  

3) Der Erhalt des Glockenturmes ist von der Eigentümerin und Vorhabenträgerin 

der Fläche in mehreren Entwicklungsstudien geprüft worden. Die Studien zeigten 

jedoch Probleme mit den einzuhaltenden Abstandsflächen, dem Flächenver-

brauch insgesamt sowie hieraus folgend dem Eingriff in den Baumbestand der 

Fläche auf. Letztendlich ergab die Abwägung aller Vor- und Nachteile, dass die-

ses Bauwerk nicht erhalten werden kann. In diese Entscheidung ist auch die ehe-

malige Ev. Gemeinde einbezogen worden. Die Planung zum Vorhaben- und Er-

schließungsplan hat aber vor die ehemalige kirchliche Nutzung im Nahbereich 

entsprechend zu würdigen. Die Glocke des bestehenden Glockenturmes wird mit 

einer Gedenktafel in den Außenbereich der Anlage für betreutes Wohnen inte-

griert. 

4) Nach §1 (6) Nr. 1 BauGB sind im Rahmen der Bauleitplanung die allgemeinen 

Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu berücksichtigen. 

Nach §136 (3) Nr. 1a BauGB werden die gesunden Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse mit ausreichender Belichtung, Besonnung und Belüftung definiert. Eine pla-

nungs- und/oder bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer 

ausreichenden Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innen-

räumen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 

eine Wohnung als ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthalts-

raum einer Wohnung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 

Stunde möglich ist. In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beige-

fügt ist, wird der 21.12. als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, 

da es sich hierbei mit Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang 

(SU) um 16.27 Uhr um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 

17.01. (SA= 8:26, SU= 16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Win-

termonaten mit abnehmendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus 

nicht erfolgen. Die einzelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden 

am 21.12., dem kürzesten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer mögli-

chen Sonnendauer von ca. 8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis 
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zum 21.06. nimmt die Verschattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu 

keiner Verschattung durch das Appartementhaus kommt.  

5) Das Betreiberkonzept ist nicht veröffentlicht worden, jedoch fanden die wesentli-

chen Aussagen unter Punkt 5. Städtebauliches Konzept / 5.1. städtebaulicher 

Entwurf / Nutzung Einzug in die Begründung.  

6) Sowohl unter Punkt 10. Zusammenfassung auf Seite 31 des Schallgutachtens 

als auch in Teil B der Begründung des Bebauungsplanes unter Punkt 1. Schutz-

gut Mensch und Bevölkerung werden die Ergebnisse der Berechnungen und 

die Messungen allgemein verständlich zusammengefasst und dargestellt.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

 
Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.   
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II/A 3.: Äußerungen der Öffentlichkeit  

 
 

 
 
 
a) 
 
 
 
b) 
 
 
 
 
c) 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 3 

a) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) 
 
 
g) 
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§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint. 

b) Die Gründe, weshalb Kita-Standorte aufgegeben werden müssen sind vielfältig 

Lange geplante Standortverlegungen, der Gebäudezustand sowie die damit zu-

sammenhängende Wirtschaftlichkeit können u.a. Gründe sein. Grundsätzlich 

fehlen in Leverkusen jedoch ca. 1.000 Kita-Plätze. Ein Teil davon am Standort 
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Leverkusen-Alkenrath und in direkter Umgebung, die an dem Standort Geschwis-

ter-Scholl-Straße optimal gebündelt werden können. Derzeit ist kein Grundstück 

als Alternative in entsprechender Lage und Größe verfügbar.  

c) Der östliche Bereich des Plangebietes, in welchem zukünftig die Kita mit den da-

zugehörigen Außenspielflächen geplant ist, befindet sich außerhalb der im BAK 

geführten Altlastenfläche SE2017. Hier sind aus den Befunden der orientierend 

durchgeführten Untersuchungen hinsichtlich der zukünftig geplanten sensiblen 

Nutzung als Kinderspielfläche zunächst keine Gesundheitsgefährdungen durch 

die vorhandenen Auffüllungen abzuleiten. Da jedoch eine abschließende Beur-

teilung anhand der bislang vorliegenden Untersuchungsbefunde nicht möglich 

ist, sind bei der geplanten sensiblen Nutzung als zukünftiger Kita-Standort im 

weiteren Verfahren im Hinblick auf die Bewertung des Wirkungspfades Boden-

Mensch (Direktkontakt) gezielte Untersuchungen des Oberbodens (gemäß 

BBodSchG in Verbindung mit BBodSchV) durchzuführen. Art und Umfang der 

konkret erforderlichen Untersuchungen sind mit der Unteren Bodenschutzbe-

hörde (UBB) entsprechend abzustimmen und festzulegen. Dies wird über den 

Durchführungsvertrag, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist, verbindlich ge-

regelt.  

d) Im Rahmen der Bauarbeiten für das Vorhaben ist nicht auszuschließen, dass 

zeitlich begrenzt einige Stellplätze im Straßenraum nicht zugänglich sind. Dies 

bezieht sich jedoch auf die direkt an die Vorhaben angrenzenden Stellplätze im 

öffentlichen Verkehrsraum. Derzeit besitzt das ehemalige Gemeindegrundstück 

zwei Grundstückszufahrten, mit der Umsetzung der Planung würde eine weitere 

Ein- / Ausfahrt auf der Südseite der Geschwister-Scholl-Straße hinzukommen. 

Diese Ein- / Ausfahrt ist etwa eine Stellplatzlänge breit. Demnach ist im Straßen-

raum der Geschwister-Scholl-Straße mit dem Verlust eines Stellplatzes zu rech-

nen. Die derzeit auf dem Grundstück der ehem. Ev. Gemeinde abgestellten Kfz 

parken dort illegal, können den Besitzern räumlich nicht zugeordnet und damit 

auch nicht berücksichtigt werden. Das Stellplatzkonzept der Planung sieht die 

Notwendigkeit den Stellplatzbedarf jeder Baumaßnahme auf dem eigenen 

Grundstück nachzuweisen, dies wird auch so umgesetzt. Weiterhin ist es nicht 

Aufgabe der Vorhabenträgerin und damit auch nicht die des Bauleitplanverfah-

rens, den bestehenden Stellplatzmangel im öffentlichen Straßenraum für die ge-

samte Straße auszugleichen. Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum 

kann durch das Vorhaben nicht kompensiert werden. Es ist dem Grundstücksei-

gentümer aber auch nicht zuzumuten, den im öffentlichen Straßenraum beste-

henden Mangel an Stellplätzen auf dem eigenen Grundstück durch die Bereit-

stellung zusätzlicher Stellplätze für Anwohner im Umfeld zur Verfügung zu stel-

len.  
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e) Die Kita und das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr erzeugen. Die-

ser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzungen im Be-

trieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfahrungswerte, 

die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-Case-Szena-

rios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrsstärke in der 

Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h erhöht. Die 

Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450 m lang. Eine Befahrung bei 30 km/h dau-

ert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine Minute 

ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-Straße un-

terwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten verteilen, 

aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit zu erwar-

ten.  

f) Bei der Planung des Projektes wurde die Anzahl der betreuten Wohneinheiten 

und die Kapazität der Tagesbetreuung unter Berücksichtigung notwendiger be-

triebswirtschaftlicher Kennziffern ermittelt. Bei der Dimensionierung des Gebäu-

des wurde sich an der Größe klassischer und bewährter Pflegeeinrichtungen mit 

einer vergleichbaren Belegung orientiert. So wird ein nachhaltiger und sicherer 

Betrieb der Einrichtung gewährleistet. Zu Größe der Kita siehe oben Punkt b).  

g) Während der Bauarbeiten zur Realisierung der Planvorhaben ist mit nachbarli-

chen Beeinträchtigungen durch Baustellenverkehre sowie durch die Ausführung 

der Bautätigkeiten selbst (z.B. durch Lärm und Staub) zu rechnen. Ggf. notwen-

dige Schutzmaßnahmen sind im Rahmen des Abbruch- und Bauantragsverfah-

rens nachzuweisen. Im Zuge der Baumaßnahmen wird zudem auf Veranlassung 

des Bauherrn ein sog. Beweissicherungsverfahren durch einen externen Bau-

sachverständigen durchgeführt. Dabei wird der Zustand von Straßen, Bäumen 

und angrenzenden Gebäuden dokumentiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, 

dass mögliche baubedingte Schäden dokumentiert und im Anschluss durch den 

Verursacher reguliert werden. 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 4.: Äußerungen der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 4  

a) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 
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Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  

b) Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann durch das Vorhaben nicht 

kompensiert werden. Der durch die geplanten Vorhaben Kita und betreutes Woh-

nen ausgelöste Stellplatzbedarf wurde durch ein Verkehrsgutachten ermittelt und 

ist im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Die bauordnungs-

rechtlich erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück und in einer Tief-

garage untergebracht. Die Herstellung weiterer Stellplätze außerhalb des Vorha-

bengebietes zur Kompensierung des bestehenden öffentlichen Parkdrucks kann 

von der Vorhabenträgerin nicht gefordert werden.  

c) Im Rahmen des Bebauungsplanes wurde eine Baumerfassung als „Landespfle-

gerische Stellungnahme“ erstellt, in welcher der Bestand auf dem Grundstück 
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aufgenommen und bewertet wurde. Bei den Bäumen die im Rahmen des Vorha-

bens entnommen werden müssen, handelt es sich nicht um den alten schützens-

werten Baumbestand. Dieser soll in jedem Fall erhalten werden und wird dem-

entsprechend im Bebauungsplan zum Erhalt und zur Pflege verbindlich festge-

setzt. Weitere Regelungen und Verpflichtungen zum Schutz der Bestandsbäume 

sind Bestandteil des Durchführungsvertrages, der Bestandteil des Bebauungs-

planes ist. Darüber hinaus wurde die Planung der Tiefgarage dahingehend an-

gepasst, als dass sie in Ihrer Ausdehnung auf die Wurzelbereiche der südlichen 

Baugruppen reagiert.  

d) Sowohl die Kita als auch das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr er-

zeugen. Dieser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzun-

gen im Betrieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfah-

rungswerte, die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-

Case-Szenarios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrs-

stärke in der Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h 

erhöht. Die Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450m lang. Eine Befahrung bei 

30 km/h dauert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine 

Minute ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-

Straße unterwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten 

verteilen, aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit 

zu erwarten. 

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 5.: Äußerungen der Öffentlichkeit  

 

 

 

Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 5  

 

a) Kindertagesstätten werden grundsätzlich im gesamten Stadtgebiet gebraucht. 

Eine Beschränkung auf Stadtteile ist nicht praktikabel. Freie Kitaplätze stehen 

grundsätzlich dem gesamten Stadtgebiet zur Verfügung unabhängig von Stadt-

teilgrenzen.  

b) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

 
a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
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Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 

das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  



V 30/III – Abwägungsmaterial zur Offenlage  Seite 26 

 

c) Die Öffentlichkeit wird über das weitere Verfahren im üblichen gesetzlichen Rah-

men informiert. Die bebauungsplanunterlagen werden der Öffentlichkeit auf der 

Internetseite der Stadt Leverkusen zur Verfügung gestellt.  

 

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 6.: Äußerungen der Öffentlichkeit  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 6 

a) In Leverkusen besteht grundsätzlich ein hoher Bedarf an Kitaplätzen. Ein Teil 

davon am Standort Leverkusen-Alkenrath und in direkter Umgebung, die an dem 

Standort Geschwister-Scholl-Straße optimal gebündelt werden können. Derzeit 

ist kein Grundstück als Alternative in entsprechender Lage und Größe verfügbar.  

c) 
 
d) 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) 
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Mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung (Demographischer Wandel) 

muss auch ein entsprechend diverses Angebot an „Wohnformen im Alter“ ge-

schaffen werden. So sind bestimmte Menschen im Alter noch sehr mobil und 

selbstständig, andere wiederum benötigen Hilfe im Alltag.  

Sowohl die Kita und das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr erzeu-

gen. Dieser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzungen 

im Betrieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfahrungs-

werte, die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-Case-

Szenarios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrsstärke 

in der Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h erhöht. 

Die Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450m lang. Eine Befahrung bei 30 km/h 

dauert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine Minute 

ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-Straße un-

terwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten verteilen, 

aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit zu erwar-

ten. 

b) Die durch das Altenheim der Diakonie ausgelösten Konflikte in der Geschwister-

Scholl-Straße sind nicht Bestandteil dieses Bauleitplanverfahrens und können 

daher auch nicht in diesem Rahmen berücksichtigt und/oder behoben werden. 

Im Zuge der Baumaßnahmen wird zudem auf Veranlassung des Bauherrn ein 

sog. Beweissicherungsverfahren durch einen externen Bausachverständigen 

durchgeführt. Dabei wird der Zustand von Straßen, Bäumen und angrenzenden 

Gebäuden dokumentiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass mögliche bau-

bedingte Schäden dokumentiert und im Anschluss durch den Verursacher regu-

liert werden. 

c) Die Zahlen wurden im Planungsverlauf bis zur Offenlage konkretisiert und plau-

sibilisiert. Die Bewohner-/Patientenzahlen sowie die Zahlen der Mitarbeiter sind 

im Entwurf der vorliegenden Planung aktualisiert und in allen Planbestandteilen 

auf den gleichen Stand gebracht.  

d) Das bauliche Entwicklungsziel dieses Bebauungsplanverfahrens ist die Ansied-

lung einer in Leverkusen benötigte Kita zusammen mit betreutem Wohnen in 

Kombination mit einer Tagesbetreuung auf der Vorhabenfläche. Die Anlage von 

50-60 Garagen widerspricht dieser Planung. Eine verkehrliche Erschließung der 

Fläche über die Alkenrather Straße wurde geprüft und als nicht umsetzbar ein-

gestuft. Der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann durch das Vorha-

ben nicht kompensiert werden. Es ist dem Grundstückseigentümer aber auch 

nicht zuzumuten, den im öffentlichen Straßenraum bestehenden Mangel an Stell-

plätzen auf dem eigenen Grundstück durch die Bereitstellung zusätzlicher Stell-

plätze für Anwohner im Umfeld zur Verfügung zu stellen. 
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e) Grundsätzlich hat die Stadt Leverkusen über ein von einem Investor geplantes 

Bauvorhaben nach pflichtgemäßen Ermessen zu entscheiden. Der kommunalen 

Planungshoheit kommt dabei die Aufgabe zu, die Planungsabsichten der Inves-

toren, aber auch unterschiedliche planerische Interessen zu gewichten und er-

gebnisorientiert abzuwägen. Im vorliegenden Fall wurde vor Festlegung einer be-

stimmten städtebaulichen Konzeption verschiedene Varianten geprüft und mit 

der Verwaltung abgestimmt. Dabei sind die marktwirtschaftlichen Interessen des 

Investors, aus Projektentwicklungen einen Gewinn zu erzielen in der deutschen 

und europäischen Form zu wirtschaften üblich und insofern nicht zu beanstan-

den. Die Stadtentwicklung und Stadtplanung der Stadt Leverkusen basiert jedoch 

nicht auf der Prämisse einem etwaigen Investor besonders viel oder besonders 

wenig Gewinn zu ermöglichen, sondern für das jeweilige Plangebiet eine ganz-

heitliche gelungene, städtebauliche, ökologische und soziale Lösung – in Abwä-

gung sämtlicher Belange – zu erarbeiten.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 7.: Äußerungen der Öffentlichkeit  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 7  

a) Die Nomenklatur der Bauleitplanverfahren folgt einer ganz bestimmten Systema-

tik. Mitunter soll über die Ortsbezeichnung Interesse an der Planung geweckt 

werden. Im vorliegenden Fall hat es im laufenden Verfahren eine Konzeptände-

rung gegeben, weshalb das betreute Wohnen im Namen des Bebauungsplanes 

keine Berücksichtigung mehr fand.  

h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i) 
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b) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse im Hinblick auf Besonnung, 

Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. Zur im Norden an die Ge-

schwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebauung hält der Neubau ei-

nen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder bauordnungsrechtlich 

verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden Besonnung besteht 

nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: Allgemeine Anforde-

rungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als ausreichend be-

sonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Wohnung am Stichtag 

17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. In der Verschat-

tungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. als ungüns-

tigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit Sonnenauf-

gang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr um den kür-

zesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 16:57). Eine 

dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abnehmendem Tages-

licht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die einzelnen Wohnein-

heiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzesten Tag, zeitver-

schoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 8 Stunden, 

max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Verschattungs-

dauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch das Appar-

tementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belichtung und 
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Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also nicht zu er-

warten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen städtebau-

lich vertretbar erscheint.  

c) Sowohl in der Nordwest- als auch in der Südostansicht ist die Kita neben dem 

geplanten Wohngebäude dargestellt. Unabhängig von der Bezeichnung des Be-

bauungsplanes wird das geplante Apartmenthaus ebenso wie die Kita in allen 

Planungsunterlagen detailliert beschrieben und dargestellt. 

d) Wohnblock betreutes Wohnen: 

Das Vorkommen einer Altlast schließt eine Bebauung nicht kategorisch aus. 

Wenn eine Altlast auf einem Grundstück besteht, ist diese gutachterlich zu unter-

suchen und zu bewerten um potentielle Gefährdungen für die zukünftige Bebau-

ung und Nutzung zu identifizieren und ggf. erforderliche Maßnahmen zu formu-

lieren. Im Rahmen dieses Bauleitplanverfahrens wurde ein entsprechendes Bo-

dengutachten erstellt.  

Zu Höhe des Wohnblocks siehe b).  

Der durch das Vorhaben ausgelöste Stellplatzbedarf wurde im Rahmen eines 

Verkehrsgutachtens ermittelt und ist vollständig auf dem Vorhabengrundstück 

nachzuweisen. Im Regelfall wird sich, wenn keine eigene Stellplatzsatzung der 

Stadt oder Gemeinde vorliegt, an den Richtwerten der Landesbauordnung orien-

tiert. Aufgrund des bereits hohen Parkdrucks in der Geschwister-Scholl-Straße 

ist der Ansatz der Landesbauordnung nach gutachterlicher Einschätzung jedoch 

zu gering, weshalb bereits höhere Werte angesetzt wurden. Insgesamt kann von 

11 Mitarbeitern für die Früh- bzw. ausgegangen werden. Beim Schichtwechsel 

müssen einige zusätzliche Stellplätze zur Verfügung stehen, weil ein Teil der 

zweiten Schicht ankommt, bevor die erste Schicht abfährt. Hier wird kalkuliert, 

dass 6 weitere Stellplätze notwendig werden (50%). Somit sind 17 Stellplätze für 

Mitarbeiter zu kalkulieren. Darüber hinaus ist ein Stellplatz für einen Arzt oder 

Physiotherapeut erforderlich. Ein geringer Anteil der Anwohner des betreuten 

Wohnens hat ggf. noch einen eigenen Pkw. Gemäß dem Betriebskonzept liegt 

dieser Anteil erfahrungsgemäß zwar nahe Null, auf der sicheren Seite wird jedoch 

10% der Wohneinheiten angenommen, demnach 5 bis 6 erforderliche Stellplätze. 

Für die gutachterlich ermittelten 20 Besucher, die sich jedoch über den ganzen 

Tag aufteilen, wurden weitere 5 Stellplätze (25% des Besucheraufkommens) kal-

kulier. In Spitzenzeiten können darüber hinaus gehende Besucher auch die 6 

freien Stellplätze nutzen, die für den Schichtwechsel reserviert sind, da sich die 

Spitzenzeiten der Besucher voraussichtlich nicht zeitlich mit einem Schichtwech-

sel überlagern. Somit liegt die erforderliche Stellplatzanzahl bei etwa 28 bis 30 

Stellplätzen. Die 28 geplanten Stellplätze decken damit den ausgelösten Bedarf 

ab.  
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Sowohl die Kronen- als auch die Wurzelbereiche der zum Erhalt festgesetzten 

Bestandsbäume dürfen bei der Bauausführung nicht tangiert werden. Dies bein-

haltet auch die Herstellung der Baugrube. Grundsätzlich sind alle Arbeiten/Ein-

griffe im Wurzelbereich der zu erhaltenden Bäume nur in Absprache mit dem FB 

67 durchzuführen. Eine ökologische Baubegleitung (ÖBB) nach Maßgaben des 

FB 67 ist durch den Vorhabenträger vor Ausführung jeglicher Bauarbeiten zu be-

auftragen. Eingriffe innerhalb der Wurzelräume entsprechender Bäume ohne 

fachliche Begleitung sind nicht zulässig. Diese und weitere Regelungen und Ver-

pflichtungen zum Schutz der Bestandsbäume sind Bestandteil des Durchfüh-

rungsvertrages, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist.  

Die Akazie wird im Bebauungsplan nicht zum Erhalt festgesetzt und kann auch 

nicht gehalten werden. Die Entnahme der Akazie wird jedoch insofern Ausgegli-

chen, als dieser Baum innerhalb des Plangebietes durch eine Neupflanzung zu 

ersetzen ist.  

e) Kita 

Die Kita und das betreute Wohnen werden zusätzlichen Verkehr erzeugen. Die-

ser Verkehr kann nur geschätzt werden, solange nicht beide Nutzungen im Be-

trieb sind. Hierzu gibt es allgemein anerkannte Richtlinien und Erfahrungswerte, 

die Grundlage der Schätzung bilden. Bei Annahme eines „Worst-Case-Szena-

rios“ und in der absoluten Spitzenzeit wird die vorhandene Verkehrsstärke in der 

Geschwister-Scholl-Straße von etwa 50 Kfz/h auf knapp 200 Kfz/h erhöht. Die 

Geschwister-Scholl-Straße ist etwa 450m lang. Eine Befahrung bei 30 km/h dau-

ert knapp eine Minute. Eine lineare Verteilung der 200 Kfz/h auf eine Minute 

ergäbe 3 bis 4 Fahrzeuge, die gleichzeitig in der Geschwister-Scholl-Straße un-

terwegs wären. Der Verkehr wird sich zwar nicht linear auf die Minuten verteilen, 

aber es sind selten mehr als 10 Fahrzeuge in der absoluten Spitzenzeit zu erwar-

ten.  

Das Plangebiet verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Personen-

nahverkehr. Die Bushaltestelle an der Geschwister-Scholl-Straße (Linien 202, 

209, 214, 217, N22) ist fußläufig erreichbar. Darüber hinaus befindet sich in un-

mittelbarer Nähe zum Plangebiet der Radweg an der Dhünn, der von der Alken-

rather Straße über die Wilhelm-Leuschner-Straße in westliche Richtung bis zur 

Bismarckstraße verläuft und das Plangebiet an das städtische Radwegenetz an-

bindet. Eine verkehrssichere fußläufige Erreichbarkeit des Plangebietes ist über 

die Fußwege entlang der Alkenrather Straße und der Geschwister-Scholl-Straße 

ebenfalls gewährleistet. Es ist daher nicht erforderlich einen Stellplatz pro Mitar-

beiter vorzusehen. Aus dem verkehrsgutachten geht hervor, dass auf dem 

Grundstück der Kita insgesamt 16 bis 23 Stellplätze einzurichten sind. Geplant 

sind 20 Stellplätze was im Bereich der empfohlenen Anzahl liegt.  
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Die Einbahnstraße der Geschwister-Scholl-Straße ist für Radfahrer auch im Ge-

genverkehr befahrbar. Gemäß der Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen 

(RASt 2006, FGSV) ist für den Begegnungsfall Pkw/Fahrrad eine Breite von 

4,00m vorgesehen, die hier vorhanden ist. Durch die Verkehrszunahme durch 

die Neubaumaßnahme wird es zwar mehr Begegnungsfälle geben, die aber auf-

grund des vorhandenen Querschnitts keine Probleme darstellen. In der Spitzen-

stunde wird dabei die Anzahl der Begegnungsfälle von etwa 2 auf 5 zukünftig 

steigen. 5 Begegnungen in der Spitzenzeit sind für Radfahrer zumutbar. 

Die Behauptung des Wegfalls von ca. 8 - 10 Stellplätzen ist eine Fehlannahme. 

Derzeit besitzt das ehemalige Gemeindegrundstück zwei Grundstückszufahrten, 

mit der Umsetzung der Planung würde eine weitere Ein- / Ausfahrt auf der Süd-

seite der Geschwister-Scholl-Straße hinzukommen. Diese Ein- / Ausfahrt ist etwa 

eine Stellplatzlänge breit. Demnach ist im Straßenraum der Geschwister-Scholl-

Straße mit dem Verlust eines Stellplatzes zu rechnen. Die derzeit auf dem Grund-

stück der ehem. Ev. Gemeinde abgestellten Kfz parken dort illegal, können den 

Besitzern räumlich nicht zugeordnet und damit auch nicht berücksichtigt werden. 

Das Stellplatzkonzept der Planung sieht die Notwendigkeit den Stellplatzbedarf 

jeder Baumaßnahme auf dem eigenen Grundstück nachzuweisen. Weiterhin ist 

es nicht Aufgabe der Vorhabenträgerin und damit auch nicht die des Bauleitplan-

verfahrens, den Stellplatzmangel im öffentlichen Straßenraum aufgrund der Ver-

kehrsentwicklung für die gesamte Straße zu beheben. 

Zu den Ansichten des Kita-Gebäudes siehe c). 

f) Verkehr 

Im Rahmen der Verkehrsuntersuchung wurde die Verkehrssituation in der Ge-

schwister-Scholl-Straße untersucht. Dabei wurde sowohl die aktuelle Situation 

durch Verkehrszählungen erfasst als auch die zukünftige Situation nach Herstel-

lung der Vorhaben prognostiziert. Zur Bewertung werden allgemein anerkannte 

und gesetzlich durch Normen vorgegebene Richtwerte zu Grunde gelegt. Die 

Verkehrszählung hat ergeben, dass in der Geschwister-Scholl-Straße nur ein ge-

ringes Verkehrsaufkommen mit maximal etwa 50 Kfz in der Spitzenstunde vor-

liegt. Durch die Einbahnstraßenregelung entfällt der für Erschließungsstraßen 

übliche Begegnungsfall, so dass die Straße zusätzlichen Verkehr problemlos auf-

nehmen kann. Besonders im Hinblick auf den Hol- und Bringverkehr der Kita sind 

hier gute Bedingungen vorhanden.  

Ebenfalls Bestandteil des Verkehrsgutachtens ist eine Bewertung der Leistungs-

fähigkeit der betroffenen Knotenpunkte (hier u.a. Ausfahrt aus der Geschwister-

Scholl-Straße auf die Alkenrather Straße / L288). Das Gutachten weist unter Ka-

pitel 9 „Leistungsnachwiese der Knotenpunkte“ nach, dass selbst im Worst-Case-

Szenario, in dem bis zu 70% der Kinder von ihren Eltern mit dem Pkw gebracht 
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bzw. abgeholt werden, für alle betroffenen Knotenpunkte eine ausreichende Qua-

litätsstufe erreicht wird. Somit ist nachgewiesen, dass der zusätzliche Verkehr 

der Kita, vorwiegend vom Hol- und Bringverkehr der Eltern geprägt, und dem 

betreuten Wohnen vom bestehenden Verkehrsnetz ohne weitere Maßnahmen 

aufgenommen werden kann. 

In dem Verkehrsgutachten wurden vorhandene verkehrstechnische Anlagen un-

ter der Annahme, dass diese funktionieren, berücksichtigt. Eine Reparatur und/o-

der Instandsetzung nicht funktionierender bestehender verkehrstechnischer An-

lagen im öffentlichen Verkehrsraum ist nicht Aufgabe der Vorhabenträgerin und 

kann auch nicht im Rahmen des Bauleitplanverfahrens geregelt werden. Bei der 

fachlichen Situationsbetrachtung ist der Gutachter zunächst von einer funktionie-

renden Kontaktschleife/Anlage ausgegangen. Sollte in dem Fall tatsächlich eine 

technische Funktionsstörung vorliegen, sollten dies die betroffenen Anwohner an 

den zuständigen Fachbereich (66) oder ihre politischen Vertreter im Bürger- und 

Umweltausschuss melden.  

Regelmäßige Konfliktsituationen mit dem Müllfahrzeug sind nicht zu erwarten. 

Selbst in Spitzenzeiten der Kita sind selten mehr als 10 Fahrzeuge gleichzeitig in 

der Geschwister-Scholl-Straße unterwegs.  

Im Zuge der Baumaßnahmen wird zudem auf Veranlassung des Bauherrn ein 

sog. Beweissicherungsverfahren durch einen externen Bausachverständigen 

durchgeführt. Dabei wird der Zustand von Straßen, Bäumen und angrenzenden 

Gebäuden dokumentiert. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass mögliche bau-

bedingte Schäden dokumentiert und im Anschluss durch den Verursacher regu-

liert werden.  

Die Regelungen zum Schutz vor Baulärm, Schmutz und Baustellenverkehr sind 

durch den Bauherren nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften im Rahmen 

der Bauausführung zu beachten. Vorübergehende Beeinträchtigungen während 

der Abriss- und Bauphase sollen nach Möglichkeit auf ein notwendiges Maß be-

schränkt werden, sind aber nicht in Gänze zu vermeiden. Derartige Immissionen 

sind jedoch keine durch den Bebauungsplan bewirkten dauerhaften Nachteile. 

Bei Verstößen steht den Anwohnern selbstverständlich der Beschwerdeweg 

beim zuständigen Bauunternehmen vor Ort aber auch bei den zuständigen Stel-

len der Fachverwaltung der Stadt Leverkusen offen.  

Es ist bekannt, dass in der Geschwister-Scholl-Straße ein hoher Parkdruck vor-

herrscht, der Mangel an Stellplätzen im öffentlichen Raum kann aber durch das 

Vorhaben nicht kompensiert werden, da das nicht die Aufgabe dieses Bebau-

ungsplanes ist. Der durch die geplanten Vorhaben Kita und betreutes Wohnen 

ausgelöste Stellplatzbedarf wurde durch ein Verkehrsgutachten ermittelt und ist 
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im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens nachzuweisen. Die bauordnungs-

rechtlich erforderlichen Stellplätze werden auf dem Grundstück und in einer Tief-

garage untergebracht. Die Herstellung weiterer Stellplätze außerhalb des Vorha-

bengebietes zur Kompensierung des bestehenden öffentlichen Parkdrucks ist 

nicht Aufgabe des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes und kann auch dem 

Vorhabenträger nicht zugemutet werden. 

g) Vorhandenes Seniorenheim: 

Das Hertha-Diergardt-Haus Seniorenheim ist nicht Bestandteil dieses Bauleit-

planverfahrens.  

h) Umfeld: 

Die Alkenrather Straße ist bereits eine hoch belastete Straße. Der zusätzliche 

Verkehr der Kita und des betreuten Wohnens ist verhältnismäßig gering gegen-

über den vorhandenen Verkehrsstärken. Eine signifikante Erschwerung der Que-

rung der Alkenrather Straße entsteht nicht, da an beiden Einmündungen der Ge-

schwister-Scholl-Straße über eine Signalanlage gesicherte Querungsmöglichkei-

ten vorliegen. Eine Überquerung der Alkenrather Straße zwischen den Signalan-

lagen ist heute bereits besonders für Kinder unsicher. Der zusätzliche Verkehr 

der Kita verändert diesen Umstand nicht. 

Das neue Gebäude wird in seiner Höhe hinter der Höhe des bestehenden Kirch-

turms und der Bestandsbäume zurückbleiben. Abgesehen davon ist die Aus-

sage, dass das Gebäude einen Einfluss auf den Radioempfang mit terrestrischen 

Antennen hat, technisch nicht belastbar, da die Empfangsqualität nicht alleine 

durch ein spezifisches Gebäude, sondern auch durch eine Vielzahl anderer Fak-

toren wie beispielsweise Reflektionen an anderen Hindernissen etc. bestimmt 

wird.  

Im Rahmen der Umsetzung der Planvorhaben ist es vorgesehen die bestehen-

den Wege am Teich zu verbinden. Weil der konkrete Wegeverlauf noch nicht im 

Detail ausgearbeitet ist (Schutz der Wurzelbereiche der Bestandsbäume etc.) 

zeigt die Entwurfsfassung der Planung den Weg nicht in zeichnerischer Form. 

Die Planung wird jedoch in der Begründung an mehreren Stellen beschrieben (S. 

15, S. 31, S. 32) und auf die Umsetzung durch den Durchführungsvertrag ver-

wiesen. Darüber hinaus kann der Entwurf einer Wegeverbindung dem veröffent-

lichten Baumgutachten (Anlage 12 - 2021/1886) auf Seite 18 entnommen wer-

den. Es ist davon auszugehen, dass mit dem „Lückenschluss“ der Spazierwege 

und mit der Umsetzung der Planvorhaben sich die in der Äußerung genannte 

Situation verbessert.  

Die Verschattungsstudie wurde erstellt um sicherzustellen bzw. nachzuweisen, 

dass für die angrenzende Wohnbebauung keine unzumutbaren Wohnverhält-

nisse durch übermäßige Verschattung entstehen. Dies konnte nachgewiesen 
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werden. Auch wenn eine Verschattung in westlichen Bereich nicht dargestellt 

wurde, so ist eine solche aufgrund des Sonnenstandes nur im Winter zu erwarten 

und dort auch nur in den Morgenstunden. Eine Beeinträchtigung gesunder Ar-

beitsverhältnisse ist hierdurch nicht zu erwarten.  

Zum Zeitpunkt der Erstellung der Anlage 6 der Vorlage 2020/0189 gab es den 

genannten Baum noch. Zwischenzeitlich musste der Baum jedoch vom Fachbe-

reich Stadtgrün entnommen werden. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 

V30/III sieht jedoch nicht weit vom ehemaligen Baumstandort 3 Neupflanzungen 

vor.  

i) Abschluss 

§ 9 (2) BauO NRW beinhaltet das gestalterische Einfügen der baulichen Anlagen 

in ihre Umgebung. Der Bebauungsplan V 30/III sieht zwar mit der Wohnanlage 

für betreutes Wohnen eine höhere Bebauung als in der direkten Umgebung (Rei-

henhäuser) vor, nimmt aber städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegs-

moderne der Alkenrather Siedlung mit Zeilenbauten und städtebaulichen Domi-

naten auf. Hier ist nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge eines Stadt-

teils zu betrachten. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem § 34 

BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleitpla-

nung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines vor-

habenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit ei-

ner Planung während des Verfahrens eruiert und die verschiedenen Belange ge-

geneinander abgewogen. In diesem Fall machen das städtebauliche Ziel des 

sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und das Ziel den 

alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, eine stärkere verti-

kale Ausnutzung erforderlich.  

Beide Gebäude sollen möglichst schnell fertiggestellt werden. Der Durchfüh-

rungsvertrag enthält Fristen, innerhalb welcher mit dem Bau zu beginnen ist und 

bis wann der Bau fertiggestellt werden muss. Daher ist nicht davon auszugehen, 

dass sich die Baustelle unverhältnismäßig in die Länge zieht.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt. 
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II/A 8.: Äußerungen der Öffentlichkeit  
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung zur Stellungnahme II/A 8  

a) Der Bebauungsplan V 30/III bleibt mit der Wohnanlage für betreutes Wohnen 

hinter der Höhe des heute an der Stelle bestehenden Turmes (27,00 m) zurück, 

sieht aber einen hinsichtlich des Gebäudevolumens größeren Baukörper vor. 

Das Solitärgebäude mit einer zulässigen Gebäudehöhe von 23,50 m hebt sich 

von der Maßstäblichkeit der direkten Umgebung (Reihenhäuser) ab, nimmt aber 

städtebauliche Bezüge zur gesamten Nachkriegsmoderne der Alkenrather Sied-

lung mit zahlreichen Zeilenbauten und städtebaulichen Dominaten auf. Orientie-

rungsmaßstab ist insofern nicht nur eine Straße, sondern das Gesamtgefüge ei-

nes Stadtteils Alkenrath. Der Begriff des „Einfügens“ steht in Verbindung mit dem 

§ 34 BauGB und ist für Bereiche vorgesehen, für die keine verbindliche Bauleit-

planung existiert. Im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens (insbesondere eines 

vorhabenbezogenen Bebauungsplanes) wird die städtebauliche Verträglichkeit 

einer Planung während des Verfahrens eruiert. Das städtebauliche Ziel des spar-

samen Umgangs mit Grund und Boden (§1a (2) BauGB) und insbesondere das 

Ziel den alten schützenswerten Baumbestand im Süden zu erhalten, aber auch 

die notwendige Anzahl der betreuten Wohneinheiten und der Kapazität der Ta-

gesbetreuung, die für einen nachhaltigen Betrieb der Einrichtung erforderlich 

sind, machen zum einen eine stärker vertikale Ausnutzung und zum anderen ein 

Heranrücken an die nördlich angrenzende Wohnbebauung erforderlich. Dies ist 

jedoch aus städtebaulichen Gründen vertretbar, sofern den allgemeinen Anfor-

derungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse gem. § 1 (6) Nr. 1 BauGB 

im Hinblick auf Besonnung, Belichtung und Belüftung Rechnung getragen wird. 

Zur im Norden an die Geschwister-Scholl-Straße nächstgelegenen Wohnbebau-

ung hält der Neubau einen Abstand von min. 18,0 m ein. Eine planungs- und/oder 

bauordnungsrechtlich verbindliche, gesetzliche Definition einer ausreichenden 

Besonnung besteht nicht. Die DIN 5034-1 „Tageslicht in Innenräumen – Teil 1: 

Allgemeine Anforderungen“ (2011) wertet jedoch in Kapitel 4.4 eine Wohnung als 

ausreichend besonnt, wenn in mindestens einem Aufenthaltsraum einer Woh-

nung am Stichtag 17. Januar eine Besonnungsdauer von 1 Stunde möglich ist. 

In der Verschattungsstudie, die dem Bebauungsplan beigefügt ist, wird der 21.12. 

als ungünstigster Tag (SA= 8:32, SU= 16:27) betrachtet, da es sich hierbei mit 

Sonnenaufgang (SA) um 08:32 Uhr und Sonnenuntergang (SU) um 16.27 Uhr 

um den kürzesten Tag des Jahres handelt; Vergleich am 17.01. (SA= 8:26, SU= 

16:57). Eine dauerhafte Verschattung, auch in den Wintermonaten mit abneh-

mendem Tageslicht, wird durch das Appartementhaus nicht verursacht. Die ein-

zelnen Wohneinheiten in allen Reihenhauszeilen werden am 21.12., dem kürzes-

ten Tag, zeitverschoben über den Tag, bei einer möglichen Sonnendauer von ca. 

8 Stunden, max. 1 bis 1,5 Stunden verschattet. Bis zum 21.06. nimmt die Ver-

schattungsdauer stetig ab, bis es am 21.06 dann zu keiner Verschattung durch 
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das Appartementhaus mehr kommt. Wesentliche Beeinträchtigungen der Belich-

tung und Belüftung sind bei der geplanten Höhe und Lage des Neubaus also 

nicht zu erwarten, so dass der Baukörper in seiner Höhe und seinem Volumen 

städtebaulich vertretbar erscheint.  

b) Baustellen können durchaus platzsparend konzipiert werden, wenn die Platzver-

hältnisse vor Ort beengt/eingeschränkt sind. Dabei werden z. B. Baustellencon-

tainer möglichst vertikal aufgestellt. Für die platzsparende Aufstellung eines Bau-

krans gibt es ebenfalls einige technische Lösungen.  

Der Entwurf, welcher die Grundlage für diesen vorhabenbezogenen Bebauungs-

plan bildet, wurde unter Prüfung verschiedener Entwicklungsmöglichkeiten für 

das Grundstück in Abstimmung mit der Stadt Leverkusen erarbeitet. Die in der 

Äußerung vorgeschlagene Planung vernachlässigt, neben anderen Punkten, in 

erster Linie den Aspekt, dass die Außenfläche der Kita erheblich reduziert wer-

den müsste. Dies ist vor allem auch deshalb nicht umsetzbar, da es eine vorge-

schriebene Mindestgröße für Außenspielflächen gibt, die durch diese Planung 

deutlich unterschritten werden würde.  

c) Über den Durchführungsvertrag, der Bestandteil des Bebauungsplanes ist, wird 

festgesetzt, dass die Dachflächen die nicht durch Technikflächen in Anspruch 

genommen werden, mit Photovoltaikanlagen in Kombination mit der festgesetz-

ten Dachbegrünung auszustatten sind.  

 

Beschlussvorschlag der Verwaltung  

Den Anregungen wird dahingehend gefolgt, dass die Dachflächen ohnehin mit Pho-

tovoltaik ausgestattet werden sollten.  

 

Den weiteren geäußerten Bedenken wird nicht gefolgt.  

  




